
17.03.2025 

 

 

 

 

3293K Seite 1 von 1

Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

3293K ‒ GEMEINDE-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG – GEMEINDEEIGENE 
KLÄRANLAGEN 

In teilweiser Abänderung von Pkt. 1.2, 2. Gedankenstrich der Klausel 3239K sowie Art. 6, Pkt. 3.5 AHVB ist der Bestand und Betrieb 

von gemeindeeigenen Kläranlagen mitversichert. 

Für Sachschäden durch Umweltstörung sowie die Umweltsanierungskostenversicherung (USKV) gelten die in der jeweiligen Klausel 

(Pkt. 3.31 „Sachschäden durch Umweltstörung“ und Pkt. 3.42 „Umweltsanierungskostenversicherung (USKV)“ der Klausel 1362K) 

angeführten Versicherungssummen. 

 


